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Ausserrhodische Gesetzessammlung
  

Gesetz

über die Gebäude- und Grundstückversicherung

(Assekuranzgesetz)

Änderung vom …

Der Kantonsrat von Appenzell Ausserrhoden

beschliesst:

I.

Das Gesetz vom 30. April 1995 über die Gebäude- und Grundstückversiche-
rung (Assekuranzgesetz)1) wird wie folgt geändert:

Art. 1

(Abs. 1 und 2 unverändert)

3 Massnahmen zur Verminderung der Elementarschadengefahren an beste-
henden Gebäuden und deren unmittelbarer Umgebung werden gefördert.

Art. 5

(Abs. 1 unverändert)

2 Der Verwaltungsrat
(lit. a bis e unverändert)
ebis)  legt einen Selbstbehalt von zehn Prozent der jeweiligen Schadensumme 

fest, wobei dieser minimal Fr. 300.– und maximal Fr. 4000.– pro Schaden-
fall beträgt;

eter)  erlässt Ausführungsbestimmungen zu den Präventionsmassnahmen vor 
Elementarschadengefahren;

(lit. f bis h unverändert)

Fassung gemäss 2. Lesung im Kantonsrat 
vom 27. Oktober 2008

1) bGS 862.1
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Neuer Gliederungstitel vor Art. 19a:

Va. Prävention vor Elementarschadengefahren

Art. 19a

Die Prävention vor Elementarschadengefahren wird mittels Beratung und fi-
nanziellen Beiträgen für Massnahmen an bestehenden Objekten und deren 
unmittelbarer Umgebung gefördert.

Art. 21

(Abs. 1 unverändert)

2 Die Einnahmen müssen ausreichen, um die Schäden zu vergüten, die Prä-
ventionsmassnahmen vor Elementarschadengefahren zu finanzieren, die Be-
triebsaufwendungen zu decken und genügende Reserven zu äufnen.

II.

Diese Änderung untersteht dem fakultativen Referendum.

Der Regierungsrat bestimmt das Inkrafttreten.


